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I. Rechtsetzung

1. Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion und für den 
Klimaschutz

• Zwecke, Art. 1 Abs. 1
o Erreichung der Klimaziele
o Kooperation der Mitgliedstaaten
o Rechtssicherheit und Wirtschaftsentwicklung

• fünf Dimensionen der Energieunion, Art. 1 Abs. 2
o Sicherheit der Energieversorgung
o Energiebinnenmarkt
o Energieeffizienz („Efficiency-first-Prinzip“)
o Dekarbonisierung
o Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit



• Instrumente
o Integrierte nationale Energie- und Klimapläne, Art. 3 ff., Anhang I
o mitgliedstaatliche Langfrist-Strategien, Art. 15 f., Anhang IV
o mitgliedstaatliche Berichtspflichten, Art. 17 ff., Anhänge II und III, VI, VII, VIII, IX

− regelmäßig, umfangreich und detailliert
− Bewertung durch die Kommission, die ihrerseits einen Bericht über die Lage der 

Energieunion zu erstellen hat
o Treibhausgasinventare, Art. 37 ff., Anhang V, XII 
o Kooperationspflichten, Art. 41 f.



2. Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen

• Ersetzung und Aktualisierung der Richtlinie 2009/28/EG
• Umsetzung bis 30. Juni 2021
• wichtige Neuerungen

o Ziel: Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen am Bruttoendenergieverbrauch der 
Union im Jahr 2030 mindestens 32 %, Art. 3

o nationale und mitgliedstaatsübergreifende Fördermaßnahmen, Art, 4 ff.
o Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften, Art. 22
o Einbeziehung erneuerbarer Energie im Verkehrssektor, Art. 25 ff.



3. Richtlinie (EU) 2018/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz

• Umsetzung grds. bis 25. Juni 2020
• Umsetzung des Prinzips Energieeffizienz an erster Stelle (energy efficiency first)
• wichtige Neuerungen

o Energieeinsparverpflichtungen bis 2030, Art. 7 RL 2012/27/EU
o Möglichkeit von Energieeffizienzverpflichtungssystemen, Art. 7a RL 2012/27/EU
o Alternative strategische Maßnahmen, Art. 7b RL 2012/27/EU
o Verbrauchserfassung, Art. 9a ff. RL 2012/27/EU
o Abrechnungs- und Verbrauchsinformationen, Art. 10a ff. RL 2012/27/EU



4. Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 
2019 über den Elektrizitätsbinnenmarkt

• Ziele, Art. 1
o Festlegung der Grundlagen für eine effiziente Verwirklichung der Ziele der Energieunion 

und insbesondere des Rahmens für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 durch das 
Aussenden von Marktsignalen für größere Effizienz und einen höheren Anteil 
erneuerbarer Energiequellen sowie für Versorgungssicherheit, Flexibilität, 
Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung und Innovation

o Festlegung von Grundsätzen für gut funktionierende, integrierte Elektrizitätsmärkte, die 
allen Ressourcenanbieter und Stromkunden diskriminierungsfreien Marktzugang 
ermöglichen, die Position der Verbraucher stärken, Wettbewerbsfähigkeit auf dem 
Weltmarkt, Laststeuerung, Energiespeicherung und Energieeffizienz sicherstellen und 
die Aggregierung von dezentralem Angebot und dezentraler Nachfrage erleichtern und 
die Marktintegration und die Integration verschiedener Sektoren sowie eine 
marktbasierte Vergütung für Elektrizität aus erneuerbaren Quellen ermöglichen



o Festlegung gerechter Regeln für den grenzüberschreitenden Stromhandel und somit 
eine Verbesserung des Wettbewerbs auf dem Elektrizitätsbinnenmarkt unter 
Berücksichtigung der besonderen Merkmale nationaler und regionaler Märkte, 
einschließlich der Schaffung eines Ausgleichsmechanismus für grenzüberschreitende 
Stromflüsse, der Festlegung harmonisierter Grundsätze für die Entgelte für die 
grenzüberschreitende Übertragung und der Vergabe der auf den Verbindungsleitungen 
zwischen nationalen Übertragungsnetzen verfügbaren Kapazitäten

o Erleichterung der Herausbildung eines gut funktionierenden und transparenten 
Großhandelsmarkts, der zu einem hohen Maß an Stromversorgungssicherheit beiträgt 
und die Bereitstellung von Mechanismen zur Harmonisierung der Regeln für den 
grenzüberschreitenden Stromhandel



• Instrumente
o Grundsätze für den Betrieb der Elektrizitätsmärkte, Art. 3

− Marktkonformität
− Umwelt- und Klimaschutz
− Offenheit des Netzzugangs

o Vorgaben für einzelne Märkte, Art. 6 ff.
o Netzzugang und Engpassmanagement, Art. 14 ff.

− Gebotszonen
− Netzentgelte

o Kapazitätsmechanismen, Art. 20 ff.
o Vorgaben für Übertragungs- und Verteilernetzbetrieb, Art. 28 ff., 52 ff.
o Ergänzung durch Netzkodizes und Leitlinien der Kommission, Art. 58 ff.



5. Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 
2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur 
Änderung der Richtlinie 2012/27/EU

• „Aktualisierung“ der Elektrizitätsbinnenmarkt-RL
• Umsetzung grds. bis 31. Dezember 2020
• wichtige Neuerungen

o Genehmigungsverfahren für neue Kapazita ̈ten, Art. 8
o Zulässigkeit von Aggregierungsverträgen, Art. 13
o Bürgerenergiegemeinschaften, Art. 16
o Auseinandersetzung mit Energiearmut, Art. 29
o Verteilernetzbetreiber dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen Ladepunkte für

Elektrofahrzeuge und Energiespeicheranlagen betreiben, Art. 33, 36



6. Weitere Neuregelungen
• Verordnung (EU) 2019/942 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 

2019 zur Gründung einer Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden

• Verordnung (EU) 2019/941 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 
2019 über die Risikovorsorge im Elektrizitätssektor und zur Aufhebung der Richtlinie 
2005/89/EG

• Durchführungsverordnung (EU) 2019/803 der Kommission vom 17. Mai 2019 über die 
technischen Anforderungen an den Inhalt der Qualitätsberichte über europäische 
Erdgas- und Strompreisstatistiken gemäß der Verordnung (EU) 2016/1952 des 
Europäischen Parlaments und des Rates



• Ökodesign
o Verordnung (EU) 2019/424 der Kommission vom 15. März 2019 zur Festlegung von Ökodesign-

Anforderungen an Server und Datenspeicherprodukte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 617/2013 der 
Kommission

o Verordnung (EU) 2019/1781 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-
Anforderungen an Elektromotoren und Drehzahlregelungen gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 641/2009 im 
Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von externen 
Nassläufer-Umwälzpumpen und in Produkte integrierten Nassläufer-Umwälzpumpen und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 640/2009 der Kommission

o Verordnung (EU) 2019/1782 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-
Anforderungen an externe Netzteile gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 278/2009 der Kommission

o Verordnung 2019/1783 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 548/2014 der Kommission zur Umsetzung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich Kleinleistungs-, Mittelleistungs- und 
Großleistungstransformatoren

o Verordnung (EU) 2019/1784 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißgeräten gemäß der Richtlinie 
2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 



II. EuGH-Rechtsprechung
1. Binnenmarkt- und Beihilferecht
• Urteil v. 6. Dezember 2018 - C-305/17 (FENS)

Die Art. 28 und 30 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie der Regelung eines Mitgliedstaats 
entgegenstehen, die eine finanzielle Belastung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende 
vorsieht, die den in einen anderen Mitgliedstaat oder in einen Drittstaat ausgeführten elektrischen 
Strom nur dann trifft, wenn der elektrische Strom im Inland erzeugt worden ist.

• Urteil v. 28. März 2019 – C-405/16 P (Deutschland/Kommission)
EEG-Umlage ist mangels staatlicher Mittel keine Beihilfe i.S.v. Art. 107 I AEUV



• Urteil v. 15. Mai 2019 – C-706/17 (Achema)
1. Art. 107 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass Mittel zur Finanzierung eines Systems von Dienstleistungen 

von allgemeinem Interesse wie der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse im Elektrizitätssektor 
staatliche Mittel im Sinne dieser Bestimmung darstellen.

2. Art. 107 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass, wenn die Betreiber von Verteiler- und Übertragungsnetzen zur 
Finanzierung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse im Elektrizitätssektor bestimmte Mittel erhalten, 
um die Verluste auszugleichen, die ihnen durch die Verpflichtung entstanden sind, Strom von bestimmten 
Stromerzeugern zu einem Festpreis abzunehmen und Schwankungen auszugleichen, diese Ausgleichsleistung 
einen Vorteil im Sinne dieser Bestimmung darstellt, der den Stromerzeugern gewährt wird.

3. Art. 107 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass Mittel wie die für gewisse Erbringer von Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse im Elektrizitätssektor bestimmten unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens 
dahin einzustufen sind, dass sie diesen Dienstleistungserbringern einen selektiven Vorteil im Sinne dieser 
Bestimmung gewähren und geeignet sind, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.

4. Art. 107 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass eine staatliche Maßnahme wie die Regelung über 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse im Elektrizitätssektor nicht als Ausgleich, der die Gegenleistung 
für Leistungen darstellt, die die begünstigten Unternehmen zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher 
Verpflichtungen erbringen, im Sinne des Urteils vom 24. Juli 2003, Altmark Trans und Regierungspräsidium 
Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415), anzusehen ist, es sei denn, das vorlegende Gericht stellt fest, dass die 
eine oder die andere Dienstleistung von allgemeinem Interesse im Elektrizitätssektor die vier in den Rn. 88 bis 
93 dieses Urteils niedergelegten Voraussetzungen tatsächlich erfüllt.

5. Art. 107 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass eine staatliche Maßnahme wie die Regelung über 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse im Elektrizitätssektor den Wettbewerb verfälscht oder zu 
verfälschen droht.



2. Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie
• Urteil v. 17. Oktober 2019 – C-31/18 (Elektrorazpredelenie Yug)

1. Art. 2 Nrn. 3 und 5 der Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame 
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG ist dahin auszulegen, dass
− er einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden, die vorsieht, dass die Transformation 

der elektrischen Spannung, um den Übergang von Hochspannung auf Mittelspannung zu ermöglichen, zur Tätigkeit 
eines Elektrizitätsübertragungsnetzes gehört, nicht entgegensteht,

− er hingegen einer solchen Regelung entgegensteht, die die Begriffe Elektrizitätsübertragungs- und 
Elektrizitätsverteilernetz unter Bezugnahme nicht nur auf das Kriterium der Spannungsebene, sondern auch auf das 
des Eigentums an den für die Ausübung der Tätigkeiten der Übertragung bzw. der Verteilung verwendeten 
Vermögensgegenstände definiert.

Diese Auslegung lässt jedoch zum einen die Anwendung von Art. 17 Abs. 1 Buchst. a der genannten Richtlinie unberührt, 
wonach der unabhängige Übertragungsnetzbetreiber Eigentümer dieses Netzes sein muss, und zum anderen das Recht der 
Mitgliedstaaten, dem Verteilernetzbetreiber die Verpflichtung aufzuerlegen, dass er Eigentümer dieses Netzes sein muss, 
sofern – was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist – diese Voraussetzung die Erreichung der mit dieser Richtlinie 
verfolgten Ziele nicht beeinträchtigt, indem sie beispielsweise bewirkt, dass ein solches Netz von der Verpflichtung 
ausgenommen wird, den Regeln zu entsprechen, die nach der Richtlinie für dieses Netz gelten.

2. Die Richtlinie 2009/72, insbesondere Art. 2 Nrn. 3 bis 6 und Art. 32 Abs. 1, ist dahin auszulegen, dass ein Nutzer, der auf der 
Ebene einer Mittelspannungsanlage an das Elektrizitätsnetz angeschlossen ist, nicht zwingend als Kunde des 
Elektrizitätsverteilernetzbetreibers anzusehen ist, der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz für die Verteilung von Elektrizität in 
dem betreffenden Gebiet ist, unabhängig von den vertraglichen Beziehungen zwischen diesem Nutzer und dem Betreiber des 
Elektrizitätsübertragungsnetzes, da ein solcher Nutzer als Kunde des Elektrizitätsübertragungsnetzes angesehen werden kann, 
wenn er an eine Mittelspannungsanlage angeschlossen ist, die – was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist – Teil eines 
Umspannwerks ist, dessen Tätigkeit der Transformation elektrischer Spannung zur Ermöglichung des Übergangs von Hoch- auf 
Mittelspannung zur Tätigkeit dieses Netzes gehört.



• Urteil v. 7. November 2019 - C-80/18 bis C-83/18 (UNESA)
1. Das Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG ist dahin auszulegen, 
dass es einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, mit der Steuern auf den Anfall und die 
Lagerung abgebrannter Brennelemente und nuklearer Abfälle wie die in den Ausgangsverfahren 
streitgegenständlichen Kernenergiesteuern eingeführt werden, die ausschließlich von Erzeugern 
von Strom aus Kernkraft erhoben werden und deren Hauptzweck nicht im Schutz der Umwelt 
besteht, sondern darin, die Einnahmen im Finanzsystem des Stromsektors zu erhöhen.

2. Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2009/72 ist dahin auszulegen, dass er nationalen Rechtsvorschriften 
wie den in den Ausgangsverfahren streitgegenständlichen nicht entgegensteht, wenn das 
Umweltschutzziel und die charakteristischen Merkmale der Umweltschutzabgaben in dem Teil 
dieser Rechtsvorschriften, der Regelungswirkung hat, nicht konkretisiert sind.



• Urteil v. 28. November 2019 - C-262/17, C-263/17 und C-273/17 (Solvay Chimica Italia 
u.a.)
1. Art. 2 Nr. 5 und Art. 28 Abs. 1 der Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG sind dahin auszulegen, dass Netze wie die in den 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden, die zum Zwecke des Eigenverbrauchs vor Inkrafttreten 
dieser Richtlinie von einem privaten Rechtsträger errichtet worden sind und betrieben werden, an 
die eine begrenzte Zahl von Erzeugungs- und Verbrauchseinheiten angeschlossen ist und die 
ihrerseits mit dem öffentlichen Netz verbunden sind, Verteilernetze darstellen, die in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen.

2. Art. 28 der Richtlinie 2009/72 ist dahin auszulegen, dass ein Mitgliedstaat Netze wie die in den 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden, die er als geschlossene Verteilernetze im Sinne des Art. 28 
Abs. 1 der Richtlinie eingestuft hat, als solche nur von den Verpflichtungen nach Art. 28 Abs. 2 
freistellen kann, unbeschadet dessen, dass diese Netze im Übrigen für andere in dieser Richtlinie, 
insbesondere in Art. 26 Abs. 4, vorgesehene Ausnahmen in Betracht kommen können, wenn sie die 
dort festgelegten Voraussetzungen erfüllen, was vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist. Auf keinen 
Fall kann dieser Mitgliedstaat diese Netze in eine andere Kategorie als die der Verteilernetze 
aufnehmen, um ihnen Freistellungen zu gewähren, die in dieser Richtlinie nicht vorgesehen sind.



3. Art. 32 Abs. 1 der Richtlinie 2009/72 ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung wie 
der in den Ausgangsverfahren in Rede stehenden entgegensteht, die vorsieht, dass die 
geschlossenen Verteilernetze im Sinne des Art. 28 Abs. 1 dieser Richtlinie nicht der Verpflichtung 
zum Anschluss Dritter unterliegen, sondern nur Dritten Zugang gewähren müssen, die zu der 
Kategorie von Benutzern gehören, die an dieses Netz angeschlossen werden können, wobei diese 
Benutzer ein Recht auf Zugang zum öffentlichen Netz haben.

4. Art. 15 Abs. 7 und Art. 37 Abs. 6 Buchst. b der Richtlinie 2009/72 sind dahin auszulegen, dass sie 
mangels einer objektiven Rechtfertigung einer nationalen Regelung wie der in den 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden entgegenstehen, die vorsieht, dass die Beiträge, die für die 
Inanspruchnahme von Kapazitäten durch die Benutzer eines geschlossenen Verteilernetzes 
anfallen, auf der Grundlage des mit diesem Netz durch jeden seiner Benutzer über seinen 
Anschlusspunkt zu diesem Netz gehandelten Stroms berechnet werden, wenn festgestellt wird, 
dass die Benutzer eines geschlossenen Verteilernetzes sich nicht in der gleichen Lage befinden 
wie die anderen Benutzer des öffentlichen Netzes, und der Dienstleister für die Inanspruchnahme 
von Kapazitäten eines öffentlichen Netzes begrenzte Kosten im Hinblick auf diese Benutzer eines 
geschlossenen Verteilernetzes trägt; dies zu prüfen ist Sache des vorlegenden Gerichts.



3. Umweltenergie- und Klimaschutzrecht
• Urteil v. 2. Mai 2019 - C-294/18 (Oulun Sähkönmyynti)

Art. 11 Abs. 1 der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 
Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU 
und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG ist dahin auszulegen, dass er 
einem Preisnachlass auf die Stromgrundgebühr, den ein Stromeinzelhandelsunternehmen nur 
den Endkunden gewährt, die sich für die Zustellung der Abrechnung auf elektronischem Wege 
entschieden haben, unter Umständen wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden nicht 
entgegensteht.



• Urteil v. 20. Juni 2019 – C-682/17 (ExxonMobil Production Deutschland GmbH)
1. Art. 3 Buchst. u der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 

2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur 
Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates in der durch die Richtlinie 2009/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass eine Anlage
wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende, die im Rahmen ihrer Tätigkeit der „Verbrennung von 
Brennstoffen in Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von über 20 [Megawatt (MW)]“ im Sinne 
des Anhangs I dieser Richtlinie Strom hauptsächlich für ihren Eigenbedarf erzeugt, als „Stromerzeuger“ im 
Sinne dieser Bestimmung anzusehen ist, wenn in ihr zum einen zugleich eine Tätigkeit der Herstellung 
eines Produkts stattfindet, die nicht unter diesen Anhang fällt, und sie zum anderen kontinuierlich einen, 
wenn auch geringen, Teil des erzeugten Stroms gegen Entgelt in das öffentliche Stromnetz einspeist, an 
das sie aus technischen Gründen jederzeit angeschlossen sein muss.

2. Art. 3 Buchst. c des Beschlusses 2011/278/EU der Kommission vom 27. April 2011 zur Festlegung EU-
weiter Übergangsvorschriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten 
gemäß Artikel 10a der Richtlinie 2003/87 ist dahin auszulegen, dass eine Anlage wie die im 
Ausgangsverfahren in Rede stehende als „Stromerzeuger“ im Sinne des Art. 3 Buchst. u der Richtlinie 
2003/87 keinen Anspruch auf kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten für die Wärme hat, die im 
Rahmen ihrer Tätigkeit der „Verbrennung von Brennstoffen in Anlagen mit einer 
Gesamtfeuerungswärmeleistung von über 20 MW“ im Sinne des Anhangs I dieser Richtlinie erzeugt wird, 
wenn diese Wärme für andere Zwecke als zur Stromerzeugung verbraucht wird, da eine solche Anlage die 
in Art. 10a Abs. 4 und 8 der Richtlinie 2003/87 vorgesehenen Voraussetzungen nicht erfüllt.



• Urteil v. 11. Juli 2019 - C-180/18, C-286/18 und C-287/18 (Agrenergy)
Art. 3 Abs. 3 Buchst. a der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG ist im 
Licht der Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes unter dem Vorbehalt der 
Prüfungen, die das vorlegende Gericht unter Berücksichtigung aller relevanten Gesichtspunkte 
vorzunehmen hat, dahin auszulegen, dass er nationalen Rechtsvorschriften wie den in den 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden nicht entgegensteht, die einem Mitgliedstaat die Kürzung 
oder sogar Streichung von zuvor festgelegten Fördertarifen für die Energieerzeugung durch 
Fotovoltaikanlagen gestatten.



• Urteil v. 24. Oktober 2019 - C-212/18 (Prato Nevoso Termo Energy)
Art. 6 Abs. 1 und 4 der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 
über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien und Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und 
zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG in der durch die Richtlinie 
(EU) 2015/1513 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 geänderten Fassung sind in der 
Zusammenschau dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung, auf deren Grundlage ein Antrag auf 
Genehmigung, als Energiequelle einer Luftschadstoffe ausstoßenden Stromerzeugungsanlage Methan durch eine 
Substanz wie die im Ausgangsverfahren fragliche zu ersetzen, die durch chemische Behandlung pflanzlichen Altöls 
gewonnen wird, mit der Begründung abgelehnt werden muss, dass diese Substanz nicht in der Liste der Kategorien von 
hierfür zugelassenen Brennstoffen aus Biomasse aufgeführt ist und diese Liste nur durch einen innerstaatlichen 
Rechtsakt mit allgemeiner Geltung geändert werden kann, dessen Rechtsetzungsverfahren nicht mit dem 
Verwaltungsverfahren zur Genehmigung der Verwendung einer aus Biomasse gewonnenen Substanz als Brennstoff 
koordiniert ist, nicht entgegenstehen, wenn der Mitgliedstaat, ohne einen offensichtlichen Beurteilungsfehler zu 
begehen, es für nicht erwiesen halten konnte, dass die Verwendung dieses Pflanzenöls unter solchen Umständen den 
in Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2008/98 vorgesehenen Voraussetzungen genügt und insbesondere frei von jeder 
möglichen schädlichen Auswirkung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit ist. Es ist Sache des vorlegenden 
Gerichts, zu prüfen, ob dies im Ausgangsverfahren der Fall ist.



Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit!
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